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RS OGH 1955/5/11 1Ob278/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1955

Norm

ABGB §183

Rechtssatz

Ist die Wahlmutter selbst ein Adoptivkind, dann hat bei einem von ihr mit einem Wahlkind abgeschlossenen

Adoptionsvertrag dieses den Adoptivnamen der Wahlmutter und nicht deren Geburtsnamen zu führen.
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